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1. Aufwendungen für ein Erststudium keine
Werbungskosten

Der Bundesfinanzhof hat nun mit Entscheidung vom
12.2.2020 (Aktenzeichen VI R 17/20) als Folgeent-
scheidung zum Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts vom 19.11.2019 (Aktenzeichen 2 BvL 22-
27/14) bestätigt, dass Aufwendungen für ein Erststu-
dium, das eine Erstausbildung vermittelt, ab dem
Veranlagungszeitraum 2004 nicht (mehr) als Wer-
bungskosten abziehbar sind, wenn das Studium
nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfin-
det.

Hinweis:
Dagegen können nach erfolgreicher Absolvierung einer
Erstausbildung oder eines Erststudiums Kosten einer wei-
teren Ausbildung oder eines weiteren Studiums als vor-
weggenommene Werbungskosten im Zusammenhang mit
der späteren Berufstätigkeit geltend gemacht werden und
führen ggf. zu steuerlichen Verlustvorträgen, die dann spä-
ter mit Einnahmen verrechnet werden können. So stellt der
Abschluss eines Bachelorstudiengangs den Abschluss ei-
nes Erststudiums dar, so dass ein nachfolgender Studien-
gang wie z.B. ein Masterstudiengang als weiteres Studium
anzusehen ist.

Der Gesetzgeber hat gesetzlich festgelegt, welche
Anforderungen an eine vorangehende Erstausbil-
dung zu stellen sind, damit die Aufwendungen für
ein Studium oder eine Ausbildung außerhalb eines
Dienstverhältnisses als Werbungskosten abzugsfä-
hig sind. Die vorangehende Ausbildung muss geord-
net sein, mindestens zwölf Monate dauern, in Vollzeit
ausgeübt und grundsätzlich mit einer Abschlussprü-
fung beendet werden. Eine geordnete Ausbildung in
diesem Sinne muss auf der Grundlage von Rechts-
oder Verwaltungsvorschriften oder internen Vor-
schriften eines Bildungsträgers durchgeführt werden.
Nur wenn diese Vorschriften keine Abschlussprüfung
vorsehen, genügt auch die sonstige planmäßige Be-
endigung.

Handlungsempfehlung:
Den studierenden Stpfl. bleibt für Aufwendungen eines
Erststudiums regelmäßig nur der Sonderausgabenabzug,
der allerdings meist ins Leere geht, weil der Studierende
nicht über die Einkünfte verfügt, die für den Abzug solcher

ausbildungsbezogener Sonderausgaben erforderlich sind.
Als Ausweg kann zu prüfen sein, ob die Eltern ihren studie-
renden Kindern einen Teil ihrer Einkünfte überlassen. Dies
erfordert eine zivilrechtlich anzuerkennende, ernsthaft
durchgeführte Vereinbarung. Negative Auswirkungen bei
den Eltern auf die familienbezogenen Ermäßigungen – also
insbesondere Kindergeld und Kinderfreibeträge – hat dies
nicht.

Daneben kann – je nach Möglichkeit des Studien-
gangs – anzustreben sein, Erstausbildungskosten
im Rahmen von Ausbildungsdienstverhältnissen
anfallen zu lassen (z.B. im Rahmen sog. dualer Aus-
bildungen), um Werbungskosten geltend machen zu
können – und zwar anders als bei den Sonderausga-
ben nicht nur der Höhe nach unbegrenzt, sondern
auch periodenübergreifend.

2. Zum Vorsteuerabzug berechtigende
Rechnung: Anschrift des leistenden
Unternehmers

Eingangsrechnungen berechtigen nur dann zum Vor-
steuerabzug, wenn diese die gesetzlich geforderten
Angaben enthalten. Danach muss eine Rechnung fol-
gende Angaben enthalten – Vereinfachungen gelten
insoweit bei Rechnungen über Kleinbeträge (bis
250,00 €):

1. den vollständigen Namen und die vollständige
Anschrift des leistenden Unternehmers und des
Leistungsempfängers,

2. die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt
erteilte Steuernummer oder die ihm vom Bundes-
zentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer,

3. das Ausstellungsdatum,
4. eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehre-

ren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der
Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig
vergeben wird (Rechnungsnummer),

5. die Menge und die Art (handelsübliche Bezeich-
nung) der gelieferten Gegenstände oder den Um-
fang und die Art der sonstigen Leistung,

6. den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leis-
tung; bei Abschlagszahlungen den Zeitpunkt der
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Vereinnahmung des Entgelts oder eines Teils des
Entgelts, sofern der Zeitpunkt der Vereinnah-
mung feststeht und nicht mit dem Ausstellungs-
datum der Rechnung übereinstimmt,

7. das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbef-
reiungen aufgeschlüsselte Entgelt für die Liefe-
rung oder sonstige Leistung sowie jede im Vo-
raus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern
sie nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist,

8. den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf
das Entgelt entfallenden Steuerbetrag oder im
Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf,
dass für die Lieferung oder sonstige Leistung
eine Steuerbefreiung gilt,

9. insbesondere bei Bauleistungen, die an Privat-
personen erbracht werden: einen Hinweis auf
die Aufbewahrungspflicht des Leistungsempfän-
gers, und

10. in den Fällen der Ausstellung der Rechnung
durch den Leistungsempfänger oder durch einen
von ihm beauftragten Dritten die Angabe „Gut-
schrift“.

In der Praxis führen diese Rechnungsanforderungen
immer wieder zu Streitigkeiten mit der Finanzverwal-
tung und es droht eine Nichtanerkennung des Vor-
steuerabzugs. Der Bundesfinanzhof hatte sich in
mehreren Urteilen zur Frage der „Anschrift des
leistenden Unternehmers“ geäußert und die Fi-
nanzverwaltung hat nun mit Schreiben des Bundes-
finanzministeriums vom 13.7.2020 (Aktenzeichen
III C 2 – S 7280-a/19/10001:001) diese Rechtspre-
chung allgemein anerkannt. Insoweit gelten folgende
Grundsätze:

Eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rech-
nung setzt nicht voraus, dass die wirtschaftliche
Tätigkeit des leistenden Unternehmers unter der
Anschrift ausgeübt wird, die in der von ihm ausge-
stellten Rechnung angegeben ist. Vielmehr reicht
jede Art von Anschrift, einschließlich einer Brief-
kastenanschrift, aus, sofern der leistende Unter-
nehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist.
Diese Aussage hat der Bundesfinanzhof dahinge-
hend präzisiert, dass für die Prüfung des Rech-
nungsmerkmals „vollständige Anschrift“ der Zeit-
punkt der Rechnungsausstellung maßgeblich ist.
Die Feststellungslast für die postalische Erreich-
barkeit zu diesem Zeitpunkt trifft den den Vor-
steuerabzug begehrenden Leistungsempfänger.
Weiterhin hat der Bundesfinanzhof, entschieden,
dass für die Berechtigung zum Vorsteuerabzug ei-
ne Identität von Rechnungsaussteller und leisten-
dem Unternehmer erforderlich ist. Dies entspricht
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs, der zufolge die Angabe der Anschrift, des
Namens und der Mehrwertsteuer-Identifikations-
nummer des Rechnungsausstellers es ermögli-
chen soll, eine Verbindung zwischen einer be-
stimmten wirtschaftlichen Transaktion und dem
Rechnungsaussteller herzustellen. Dies ist die Vo-
raussetzung dafür, dass die Steuerverwaltungen
die Entrichtung der geschuldeten Steuer und das

Bestehen des Vorsteuerabzugsrechts kontrollie-
ren können.

Handlungsempfehlung:
Insbesondere der Nachweis der postalischen Erreichbar-
keit des Leistenden unter der angegebenen Adresse ist in
der Praxis vielfach schwierig. Bei Aufnahme neuer Ge-
schäftsbeziehungen sollten entsprechende Nachweise do-
kumentiert werden.

3. Einschränkung des Schuldzinsenabzugs

Schuldzinsen für betrieblich veranlasste Kredite min-
dern im Grundsatz als Betriebsausgaben den steuer-
lichen Gewinn. Der Schuldzinsenabzug ist steuerlich
aber eingeschränkt, wenn Überentnahmen beste-
hen. Hiermit sollen Gestaltungen verhindert werden,
bei denen einerseits die Liquidität aus betrieblichen
Einnahmen mittels Entnahme zur Finanzierung priva-
ter Investitionen verwendet wird und andererseits
Betriebsausgaben über einen Kredit finanziert wer-
den und im Ergebnis damit die Fremdfinanzierung
der privaten Investitionen in den steuerlich relevanten
Bereich verlagert und die entsprechenden Zinsen
steuerwirksam würden.

Eine Überentnahme liegt im Grundsatz dann vor,
wenn jahresübergreifend die Entnahmen die Summe
aus den Gewinnen und Einlagen übersteigen. Ein-
schränkend hat die Rechtsprechung aber festge-
stellt, dass der Schuldzinsenabzug nur für den Fall
steuerlich begrenzt werden soll, dass der Stpfl. mehr
entnimmt, als ihm hierfür an Eigenkapital zur Verfü-
gung steht. Dem widerspräche es, wenn Schuldzin-
sen allein deshalb unter dem Gesichtspunkt der
„Überentnahme“ nicht abziehbar wären, weil der
Stpfl. einen Verlust erwirtschaftet hat, insbesondere
dann, wenn er niemals eine Entnahme getätigt hat.
Der Schuldzinsenabzug ist also nur für den Fall ein-
zuschränken, dass der Stpfl. mehr entnimmt, als ihm
hierfür an Eigenkapital zur Verfügung steht.

In der Praxis liegt eine besondere Problematik in
der periodenübergreifenden Ermittlung etwaiger
Überentnahmen. Und zwar sind vom Jahr 1999 (da-
mals wurde diese Regelung eingeführt) bzw. frühes-
tens von Betriebseröffnung an bis in das jeweilige
Streitjahr periodenübergreifende Feststellungen zu
treffen, um die Höhe der Über- bzw. Unterentnahmen
des jeweiligen Streitjahres genau zu bestimmen.

Bislang ungeklärt war die Frage, mit welchem Wert
diese periodenübergreifende Rechnung zum
1.1.1999 startet. Einerseits wurde vertreten, dass
vorher angesammeltes Eigenkapital den Startpunkt
bildet und damit für spätere Entnahmen zur Verfü-
gung steht. Andererseits wurde vertreten, dass mit
Beginn dieser Regelung zum 1.1.1999 mit einem fik-
tiven Wert von 0 € begonnen werden muss. Der Bun-
desfinanzhof hat nun mit Urteilen vom 5.11.2019
(Aktenzeichen X R 40-41/18 und X R 42-43/18) ent-
schieden, dass bei der Berechnung der nicht ab-
zugsfähigen Schuldzinsen positives Eigenkapital,
das aus vor dem 1.1.1999 endenden Wj. herrührt,
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unberücksichtigt bleibt. Die gesetzliche Anwen-
dungsregelung gebiete es, im ersten nach dem
31.12.1998 endenden Wj. das maßgebliche Kapital-
konto mit „Null“ anzusetzen.

Handlungsempfehlung:

Die Entwicklung von Über- bzw. Unterentnahmen sollte der
Stpfl. sorgfältig dokumentieren, da diese Fortschreibung in
späteren Jahren relevant werden könnte, auch wenn diese
Ermittlung z.B. mangels Schuldzinsen aktuell nicht erfor-
derlich ist. So konnten im vom Finanzgericht entschiede-
nen Fall die Gewinne, Einlagen und Entnahmen der Jahre
vor 2003 infolge des Ablaufs der Aufbewahrungsfristen
nicht mehr ermittelt werden.

Weiterhin hat sich der Bundesfinanzhof in diesen Ur-
teilen zu einer wichtigen Praxisfrage geäußert: Und
zwar gilt das Abzugsverbot für Schuldzinsen grund-
sätzlich nicht für Schuldzinsen aus der Finanzie-
rung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Aller-
dings ist diese Rückausnahme – wie das Gericht he-
rausstellt – nur anwendbar, wenn die Kreditvaluta
im Einzelfall konkret und nachvollziehbar für die
Bezahlung der Investition verwendet werden.
Auch wenn die betriebliche Tätigkeit (im Streitfall
handelte es sich um ein gewerbliches Besitzunter-
nehmen) ausschließlich in der Vermietung von Anla-
gevermögen bestehe, berechtige nicht zur Anwen-
dung der Sonderregelung auf sämtliche Kreditauf-
nahmen schlechthin.

Handlungsempfehlung:

Bei der Kreditfinanzierung von Anlagevermögen ist also die
Kreditverwendung anhand der Geldflüsse sorgfältig zu do-
kumentieren.

4. Investitionsabzugsbetrag für betriebliche
Pkw nur bei geringer Privatnutzung

Ein Investitionsabzugsbetrag bzw. die Sonderab-
schreibung für kleinere und mittlere Betriebe kann
nur dann angesetzt werden, wenn das Wirtschaftsgut
mindestens zu 90 % betrieblich genutzt wird. Proble-
matisch ist die 90 %-Grenze insbesondere bei Be-
triebsfahrzeugen, die vom Unternehmer auch für Pri-
vatfahrten genutzt werden. In diesen Fällen muss die
mindestens 90 %ige betriebliche Nutzung nach-
gewiesen werden. Der vom Stpfl. zu erbringende
Nachweis ergibt sich für Pkw stets aus einem ord-
nungsgemäß geführten Fahrtenbuch. Allerdings wird
die Form des Nachweises gesetzlich nicht festgelegt.

So stellt das Finanzgericht Münster mit Urteil vom
18.2.2020 (Aktenzeichen 6 K 46/17 E, G) heraus,
dass auch aus einem nicht ordnungsgemäß geführ-
ten Fahrtenbuch oder anderen Unterlagen sich die
ausreichende eigenbetriebliche Nutzung ergeben
kann, wenn sie hinreichend aussagefähig sind. Im
Streitfall hatte das Gericht allerdings Bedenken ge-
gen die Heranziehung eines nicht ordnungsmäßigen
Fahrtenbuchs wegen der allzu großen Mängel.

Hinweis:
Diese Frage der Nachweisführung ist noch nicht abschlie-
ßend geklärt. Zu den Anforderungen an die Glaubhaft-
machung der fast ausschließlich betrieblichen Fahrzeug-
nutzung und die Bedeutung eines nicht ordnungsmäßi-
gen Fahrtenbuchs sind bereits Revisionsverfahren beim
Bundesfinanzhof anhängig (Aktenzeichen VIII R 62/19,
VIII R 24/19).

Daneben ist darauf hinzuweisen, dass nach dem Regie-
rungsenentwurf eines Jahressteuergesetzes 2020 die
Gewährung eines Investitionsabzugsbetrages bzw. von
Sonderabschreibungen in zentralen Punkten neu geregelt
werden soll. Der Investitionsabzugsbetrag soll bereits ab
2020 auf 50 % (derzeit: 40 %) der voraussichtlichen An-
schaffungs-/Herstellungskosten angehoben werden. Die
Sonderabschreibung nach § 7g Abs. 5 EStG soll bei 20 %
der Anschaffungs-/Herstellungskosten bleiben. Der An-
wendungsbereich soll sowohl für Bilanzierer als auch für
Einnahmen-Überschussrechnet einheitlich durch eine
Gewinngrenze von 150000 � bestimmt werden. Allerdings
bleibt der weitere Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens
abzuwarten.

5. Schenkungsteuer bei disquotaler Einlage
in das Gesellschaftsvermögen einer Per-
sonengesellschaft

Bei Familienpersonengesellschaften werden Einla-
gen der Gesellschafter oftmals nicht entsprechend
deren Beteiligungsquote an der Personengesell-
schaft, sondern vielfach nach deren Leistungsfähig-
keit bemessen. Solche disquotalen Einlagen führen
dann dazu, dass sich auch der Wert der Gesell-
schaftsanteile der anderen Gesellschafter erhöht. In
diesen Fällen kann eine freigiebige Zuwendung des
einlegenden Gesellschafters an die anderen Gesell-
schafter vorliegen, die der Schenkungsteuer unter-
liegt.

Dies bestätigt der Bundesfinanzhof nun mit Urteil
vom 5.2.2020 (Aktenzeichen II R 9/17). Im Urteilsfall
waren Kommanditisten einer KG Eheleute und ihre
drei Kinder. Gegenstand des Unternehmens ist die
Bewirtschaftung, die Verwaltung und die Verwertung
des eigenen Vermögens und desjenigen ihrer Gesell-
schafter. Der Ehemann leistete auf Grund einer Ver-
einbarung mit der KG eine freiwillige Zuzahlung in
das Gesellschaftsvermögen, welche dem gesell-
schaftsbezogenen Rücklagenkonto gutgeschrieben
wurde. Laut der Vereinbarung sollte die Liquidität
der KG dazu dienen, den anstehenden Erwerb eines
Grundstücks zu finanzieren. Die Zuzahlung sollte zu
keiner Änderung der Haftsumme und der Kapitalan-
teile der Kommanditisten führen. Das Finanzamt sah
insoweit eine freigiebige Zuwendung an die anderen
Gesellschafter auf Grund der Wertsteigerung ihrer
Anteile.

Der Bundesfinanzhof stellt aber auch heraus, dass
bei einer disquotalen Einlage in das Gesellschafts-
vermögen einer KG nicht die KG als Gesamthand,
sondern die Gesellschafter als Gesamthänder
vermögensmäßig als bereichert anzusehen sind.
Dies gilt auch dann, wenn zivilrechtlich das Einlage-
versprechen an die KG erfolgt. Diese Sichtweise ist
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bei der Prüfung einer eventuellen Belastung mit
Schenkungsteuer von großer Bedeutung, da dann
die umfangreichen Freibeträge des Schenkungs-
teuerrechts bei Übertragungen zwischen nahen An-
gehörigen genutzt werden können.

Handlungsempfehlung:
Soll ein Überspringen stiller Reserven vermieden werden,
so ist die Einlage einem personifizierten Rücklagenkonto
des einlegenden Gesellschafters gutzuschreiben. Im Übri-
gen ist bei allen disquotalen Einlagen in eine Personenge-
sellschaft stets zu prüfen, ob dies auch schenkungsteuer-
liche Folgen nach sich zieht.

6. Abzug von Schuldzinsen bei Herstellung
und anschließender teilweiser Ver-
äußerung eines Mehrfamilienhauses

DasaktuelleUrteildesBundesfinanzhofsvom4.2.2020
(Aktenzeichen IX R 1/18) verdeutlicht die Grundsätze
hinsichtlich der Zuordnung von Darlehenszinsen zu
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung.
Im Urteilsfall hatten die Stpfl. ein Mehrfamilienhaus er-
richtet. Die Finanzierungerfolgte imWesentlichenüber
zwei Darlehen und Eigenmittel. Die beiden Darlehen
dienten ausdrücklich der Finanzierung des Gesamt-
bauvorhabens und sämtliche Baurechnungen wurden
von einemBankkonto beglichen.

Noch vor Fertigstellung erfolgte eine Aufteilung des
Gesamtobjekts gemäß Wohnungseigentumsgesetz
in drei separate Wohnungen (Untergeschoss, Erdge-
schoss und Dachgeschoss). Die Wohnung im Dach-
geschoss veräußerten die Stpfl. dann an ihre Toch-
ter. Der insoweit erzielte Kaufpreis floss ebenfalls auf
das Baukonto.

In ihren Steuererklärungen für die Streitjahre rechne-
ten die Stpfl. die aufgenommenen Darlehen insge-
samt den beiden vermieteten Wohnungen zu und be-
handelten dementsprechend die hierfür entrichteten
Zinsen in voller Höhe als sofort abziehbare Wer-
bungskosten bei ihren Einkünften aus Vermietung
und Verpachtung. Dem folgte das Finanzamt nicht.
Dieses teilte vielmehr die Zinsaufwendungen auf die
vorhandenen Wohnungen entsprechend den jeweili-
gen Miteigentumsanteilen auf und berücksichtigte in
den Einkommensteuerbescheiden nur die auf die
beiden vermieteten Wohnungen entfallenden anteili-
gen Zinsaufwendungen als Werbungskosten bei den
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung.

Dies bestätigte nun auch der Bundesfinanzhof und
entschied:

Schuldzinsen sind insoweit als Werbungskosten
abzugsfähig, soweit sie mit den Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung inwirtschaftlichem
Zusammenhang stehen. Maßgebend ist die
tatsächliche Verwendung des Darlehens. Der
wirtschaftliche Zusammenhang mit einer be-
stimmten Einkunftsart kann grundsätzlich nicht
durch einen bloßen Willensakt des Stpfl. begrün-
det werden.

Dient ein Gebäude nicht nur dem Erzielen von Ein-
künften (etwa aus Vermietung und Verpachtung),
sondern anteilig auch der (nicht steuerbaren)
Selbstnutzung, und werden die Darlehensmittel
lediglich teilweise zur Einkünfteerzielung ver-
wandt, so sind die für den Kredit entrichteten
Zinsen nur anteilig als Werbungskosten abzieh-
bar.

In vollem Umfang sind sie nur dann zu berück-
sichtigen, wenn der Stpfl. ein Darlehen mit steuer-
rechtlicher Wirkung gezielt einem bestimmten, der
Einkünfteerzielung dienenden Gebäudeteil zuord-
net, indem er mit den als Darlehen empfangenen
Mitteln tatsächlich die Aufwendungen begleicht,
die der Herstellung dieses Gebäudeteils konkret
zuzurechnen sind.
Demgegenüber hat die Rechtsprechung eine ge-
sonderte Zuordnung von Darlehen zu den Herstel-
lungskosten eines später fremdvermieteten
Teils abgelehnt, wenn der Stpfl. die Kosten der
Errichtung des gesamten Gebäudes einheitlich
abgerechnet hat, ohne die auf den vermieteten
Gebäudeteil entfallenden Herstellungskosten ge-
sondert auszuweisen und zu bezahlen.

Diese zu anteilig fremdvermieteten und anteilig
selbstgenutzten Gebäuden entwickelten Recht-
sprechungsgrundsätze sind entsprechend anzu-
wenden auf die gesonderte Zuordnung von Dar-
lehen zu den (anteiligen) Herstellungskosten eines
Gebäudes, das wie im Streitfall teilweise dem Er-
zielen von Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung sowie teilweise dem Erzielen von sons-
tigen Einkünften (durch Veräußerung) dient.

Handlungsempfehlung:
Die Stpfl. hätten vorliegend also bei rechtzeitiger Planung
ein günstigeres Ergebnis erzielen können, wenn die Auf-
wendungen für die drei Wohnungen von vorneherein ge-
trennt worden wären und die eingesetzten Mittel (Darlehen
und Eigenmittel) entsprechend zugeordnet worden wären.
Dies hätte sinnvollerweise durch eine separate Rechnung-
stellung der Bauunternehmen und eine Abrechnung der
einzelnen Wohnungen über getrennte Bankkonten gesche-
hen müssen.
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